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Sitzung vom 21.12.2010 
Mitgeteilt am 23.12.2010 
Protokoll-Nr. 10-2178 
Reg.-Nr. P1.3 
 
 
 
 


An den Grossen Landrat 
 
 
Umsetzung departementsübergreifende Verzichtsmassnahme 3: 
Anpassung der Arbeitgeber BVG-Beiträge der Verwaltungsmitarbeitenden 
an das kantonale Niveau 
 
 
1. Einleitung 
 
Bis zum Jahr 2009 hat die Gemeinde Davos als Arbeitgeberin 75 % der Pensionskassenbeiträge 
der Verwaltungsmitarbeiter übernommen, und zwar unabhängig des Alters der Mitarbeitenden. 
Wegen der angespannten Finanzlage der Gemeinde hat der Grosse Landrat bei der Genehmi-
gung des Budgets 2010 entschieden, in einem ersten Schritt den Arbeitgeberbeitrag ab dem Jahr 
2010 generell auf 67 % zu senken, was übrigens derselben Aufteilung wie in der Stadt Chur 
entspricht (Churer Rechtsbuch 261, Art. 25 Abs. 1).  
 
Im Rahmen des Verzichtsprogramms hat der Grosse Landrat am 28. Februar 2010 beschlossen, 
dass die Arbeitgeber-Beiträge der Verwaltungsangestellten an das kantonale Niveau angepasst 
werden sollen (departementsübergreifende Verzichtsmassnahme 3). Dies gemäss Massnah-
menblatt explizit unter der Voraussetzung, dass die Leistungsseite der Pensionskassenpläne der 
Verwaltungsmitarbeiter und der Lehrpersonen (und Revierförster) angeglichen werden können. 
Laut Verzichtsprogramm wird inklusive Leistungsanpassungen mit einem Einsparungspotenzial 
zu Gunsten der Gemeinde von rund 182'000 Franken gerechnet. 
 
Der Grund dieser Angleichung liegt darin, dass die Verwaltungsmitarbeitenden seit Jahrzehnten 
bei der Swiss Life (ehemals Schweizerische Lebensversicherungs- und Rentenanstalt) versichert 
sind, und die Lehrpersonen zusammen mit den Revierförstern bei der Kantonalen Pensionskas-
se. Diese beiden Pensionskassen unterscheiden sich in ihrer Art und in ihren Leistungen zum 
Teil markant. Wenn nun für die Beitragsaufteilung bei der Swiss Life die kantonale Regelung 
übernommen wird, so würden die Verwaltungsangestellten gegenüber den Lehrpersonen 
schlechter gestellt, wenn keine Angleichung auf der Leistungsseite der Swiss Life erfolgt (z.B. 
beim Alterskapital). Dies deshalb, weil die Leistungen der Swiss Life in wichtigen Teilen markant 
tiefer sind als bei der Kantonalen Pensionskasse, und die Verwaltungsmitarbeitenden ihren 
bisher kompensierenden Hauptvorteil, nämlich die tieferen Arbeitnehmerbeiträge, bei einer 
Übernahme der kantonalen Regelung der Beitragsaufteilung verlieren. 







2/7 


Gemeinde Davos, Kleiner Landrat - Anpassung der Arbeitgeber-BVG-Beiträge der Verwaltungsmitarbeitenden an das kantonale Niveau 
- 21.12.2010 


 


 
Diese Anpassungen, sowohl bezüglich Aufteilung der Beiträge wie auch der Leistungen, erfor-
dern eine Änderung des Reglements über das Vorsorgewerk der Gemeinde Davos bei der Swiss 
Life. Gemäss Art. 13 der kommunalen Personalverordnung (DRB 10.5) ist das Pensionskassen-
Reglement vom Grossen Landrat zu genehmigen.  
 
 
2. Aufteilung der Pensionskassenbeiträge gemäss kantonaler Regelung 
 
Gemäss Art. 44 der kantonalen Personalverordnung (Bündner Rechtsbuch 170.410) ist der 
Arbeitgeberbeitrag abhängig vom Alter der Mitarbeitenden. Die Pensionskassenbeiträge werden 
wie folgt zwischen den Mitarbeitenden und dem Kanton aufgeteilt: 
 


A B C D E F
Alter Gesamtbeitrag 


in Prozent
Mitarbeitende in 


Prozent
Mitarbeiteranteil in Prozent 


des Gesamtbeitrages
(Spalte C × 100 ÷ Spalte B)  


Kanton in
Prozent


Arbeitgeber-Anteil in Prozent 
des Gesamtbeitrages
(Spalte E × 100  ÷ Spalte B)


18-24 2,5 1,25 50 % 1,25 50 %
25-29 13,0 6,50 50 % 6,50 50 %
30-34 15,0 7,50 50 % 7,50 50 %
35-39 17,0 8,50 50 % 8,50 50 %
40-44 19,0 9,00 47 % 10,00 53 %
45-49 21,0 9,50 45 % 11,50 55 %
50-54 23,0 9,75 42 % 13,25 58 %
55-65 25,0 10,00 40 % 15,00 60 %


 
Bei kantonalen Mitarbeitern bis zum Alter von 39 Jahren werden die Pensionskassenbeiträge 
hälftig zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber aufgeteilt. Danach erhöht sich der Arbeitgeberan-
teil sukzessive auf maximal 60 %. Gemäss der derzeitigen Altersstruktur der Verwaltungsmitar-
beitenden beträgt der durchschnittliche Arbeitgeberanteil über alle Mitarbeiter 55 %. 
 
Der Artikel 21 des bestehenden Reglements für das Vorsorgewerk bei der Swiss Life, wonach 
der Arbeitnehmeranteil derzeit 33 % beträgt, ist entsprechend abzuändern, mit Wirkung ab 1. 
Januar 2011. 
 
 
3. Folgen der Herabsetzung des Arbeitgeberbeitrages von 67 % auf das kantonale Niveau 
 
Vorausgesetzt der Grosse Landrat stimmt am 13. Januar 2011 diesem Geschäft zu, so wird die 
kantonale Regelung rückwirkend per Januar 2011 für den Vorsorgeplan bei der Swiss Life 
angewendet. 
 
Die Gemeindeangestellten wurden über die geplante Herabsetzung von 67 % auf 50 bis 60 % ab 
dem Jahr 2011 schriftlich am 5. Februar 2010 informiert. Darin wurde auch erwähnt, dass die 
Leistungen der beiden Pensionskassen angeglichen werden sollen. Zwar konnte zu diesem 
Zeitpunkt die Auswirkungen für die einzelnen Mitarbeitenden nicht genau quantifiziert werden, da 
noch offen war, wie die Leistungsseite im Detail angeglichen werden kann und welche finanziel-
len Konsequenzen dies pro Person hat. Dennoch kommt die nun folgende Erhöhung der Arbeit-
nehmerbeiträge infolge Übernahme der kantonalen Regelung nicht überraschend, sondern wurde 
fast ein Jahr im Voraus angekündigt.  







3/7 


Gemeinde Davos, Kleiner Landrat - Anpassung der Arbeitgeber-BVG-Beiträge der Verwaltungsmitarbeitenden an das kantonale Niveau 
- 21.12.2010 


 


 
Derzeit hat die Gemeinde bei der Swiss Life 194 Personen versichert (Stand November 2010). 
Um die Auswirkungen für die Mitarbeitenden aufzuzeigen, hat der Versicherungsbroker im Sinne 
einer Stichprobe die konkreten Folgen für 30 Mitarbeitende berechnet. Um ein ausgewogenes 
Bild zu zeichnen, wurden Mitarbeitende mit ganz unterschiedlichem Einkommen und Alter in 
diesen Vergleich miteinbezogen. 
 
Der durchschnittliche Anstieg des Pensionskassen-Abzuges zu Lasten dieser Verwaltungsmitar-
beitenden, aufgrund der Anpassung an die kantonale Beitragsaufteilung, beträgt pro Person 
117.63 Franken monatlich (maximal 322.82 Franken). Dies entspricht im Durchschnitt rund 2,3 % 
des versicherten Lohnes bzw. 1,6 % des Bruttolohnes. Angestellte von 25 bis 39 haben durch-
schnittlich mit einer Erhöhung von rund 1,8 % des Bruttolohnes zu rechnen. Dieser Wert liegt 
über dem Mittelwert aller Mitarbeiter, weil bis 39 Jahre die hälftige Aufteilung gilt. Erst ab 40 
Jahren verbessert sich das Verhältnis zu Gunsten der Arbeitnehmer (siehe Punkt 2). 
 
Diese Verschlechterung auf das Jahr 2011 wird zwar durchschnittlich kompensiert durch die 
Teuerung 2011 (kantonaler Teuerungsausgleich von 0,3 %) und durch den für 2011 nochmals 
gewährten Stufenanstieg (durchschnittlich 1,4 % der Bruttolöhne über alle Verwaltungsangestell-
ten). Kaufkraftbereinigt, d.h. unter Berücksichtigung der Teuerung, fällt der Nettolohn der Verwal-
tungsmitarbeitenden tiefer aus als in 2010. Zusätzlich reduziert sich der Nettolohn 2011 wegen 
den höheren Arbeitnehmerabzügen ab 2011 für AHV/IV/EO (+ 0,1 %) und  für ALV (+ 0,1 % bis 
126'000 Franken, darüber zuzüglich 0,5 % Solidaritätszuschlag). 
 
Die im Jahr 2010 vollzogene Herabsetzung von 75 % auf 67 % entsprach im Durchschnitt rund 
1,4 % des Bruttolohnes 2009. Somit haben die Verwaltungsangestellten durch die Herabsetzung 
der Arbeitgeberbeiträge seit 2010 durchschnittlich auf rund 3 % des Bruttolohnes verzichtet. Weil 
bei den Lehrpersonen und bei den Revierförstern keine Anpassung auf Seite der Pensionskasse 
möglich ist, haben sie im Gegenzug auf den Stufenanstieg im Jahr 2011 verzichtet. Alle Gemein-
deangestellten haben somit einen Beitrag zur Verbesserung des Finanzhaushaltes der Gemeinde 
geleistet. 
 
Durch den Wegfall der für die Arbeitnehmer vorteilhaften Beitragsaufteilung verschlechtert sich 
die Attraktivität der Gemeinde auf dem Arbeitsmarkt tendenziell. Dies insbesondere bei Kader-
stellen, wo in der Privatwirtschaft bei vergleichbarer Betriebsgrösse oftmals Zusatzversicherun-
gen mit besseren Leistungen und höherem Arbeitgeberbeitrag bestehen. Solche Kaderversiche-
rungen gibt es bei der Gemeinde Davos nicht. Sämtliche Personen sind unabhängig von Rang 
und Gehalt ausschliesslich Bestandteil der für alle geltenden Vorsorgepläne bei der Swiss Life 
bzw. bei der Kantonalen Pensionskasse. 
 
 
4. Anpassung auf der Leistungsseite bei der Swiss Life 
 
Wie bereits in der Einleitung und auf dem Massnahmenblatt der Verzichtsmassnahme erwähnt, 
sind verschiedene Leistungen der Swiss Life im Vergleich mit der Kantonalen Pensionskasse 
geringer einzustufen. So sind beispielsweise die Sparbeiträge bei der Swiss Life geringer als bei 
der Kantonalen Pensionskasse. Diese Unterschiede sind auch darauf zurückzuführen, dass es 
sich beim Swiss Life-Plan um eine Vollversicherung handelt, ohne jegliche Risiken für Arbeitge-
ber und Arbeitnehmer. Die Kantonale Pensionskasse ist dagegen eine autonome Vorsorgeein-
richtung, bei welcher im Sanierungsfall unter Umständen Zusatzbeiträge von Arbeitgeber und 
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möglicherweise Arbeitnehmer zu bezahlen sind. Im Jahr 2005 hat die Gemeinde Davos für die 
Sanierung der Kantonalen Pensionskasse über 5,2 Mio. Franken bezahlen müssen. 
 
Bezüglich Gleichbehandlung aller Mitarbeitenden der Gemeinde konnten diese Leistungsunter-
schiede bis anhin hingenommen werden, hauptsächlich wegen der deutlich höheren Arbeitge-
berbeiträge bei den Verwaltungsangestellten im Vergleich zu den Lehrpersonen bzw. Revierförs-
ter. Da nun eine Gleichstellung der Beitragsaufteilung erfolgt, sind die Verwaltungsmitarbeitenden 
ab 2011 deutlich schlechter gestellt. 
 
Um auszuloten, wo der Hebel angesetzt werden soll, hat die Vorsorgekommission der Gemeinde 
den Versicherungsbroker beauftragt, die Leistungen der Swiss Life mit der Kantonalen Pensions-
kasse vertieft zu vergleichen. Dabei wurde insbesondere festgestellt, dass die Kantonale Pensi-
onskasse durchschnittlich 2 bis 3 % mehr Altersgutschriften generiert, was schliesslich zu höhe-
ren Endaltersguthaben und zu höheren Kapitalbezügen bzw. Renten führt. Aber auch höhere 
Vorbezüge für die Wohneigentumsförderung (WEF) sind möglich, was im Hinblick auf die hohen 
Immobilienpreise in Davos von Bedeutung ist. Höhere Sparbeiträge bedeuten aber auch höhere 
Beiträge zu Lasten des Arbeitgebers und Arbeitnehmers. Die Gemeinde als Arbeitgeberin hat 
aber seit jeher die höheren Altersgutschriften der bei der Kantonalen Pensionskasse versicherten 
Lehrpersonen und Revierförster mitfinanziert. 
 
Um die Höhe der Altersgutschriften gegenüber der Kantonalen Pensionskasse auszugleichen, 
wurde die Swiss Life darum gebeten, die Konsequenzen von 2 % höheren Spargutschriften zu 
berechnen. Eine Gesundheitsprüfung der Mitarbeitenden ist bei einer Erhöhung des Sparbeitra-
ges gemäss Abklärungen des Brokers bei der Swiss Life nicht notwendig, dass heisst, es kommt 
zu keinen Leistungsvorbehalten seitens der Swiss Life. 
 
Somit sind folgende Altersgutschriften ab dem 1. Januar 2011 vorgesehen: 
 
Swiss Life  Kantonale Pensionskasse 
 bisher (Art. 12 des Vorsorgeregelements) neu Gesetz über die Kt. Pensionskasse GR (Art. 6) 


bis Alter 24 0 % 0 % bis Alter 24 0%
Alter 25 - 29 9 %Alter 25 - 34 8 % 10 %
Alter 30 - 34 11 %
Alter 35 - 39 13 %Alter 35 - 44 12 % 14 %
Alter 40 - 44 15 %
Alter 45 - 49 17 %Alter 45 - 54 16 % 18 %
Alter 50 - 54 19 %


Alter 55 - 65 20 % 22 % Alter 55 - 65 21 %
 
Die Kantonale Pensionskasse verfügt über eine feinere Abstufung der Altersgutschriften als der 
bisherige Vorsorgeplan der Gemeinde bei der Swiss Life. Um die Angleichung der Altersgutschrif-
ten zu erreichen, ist diese feinere Abstufung auch aus Sicht unseres Versicherungsbrokers nicht 
erforderlich. Die neuen Altersgutschriften entsprechen bis zum Alter 54 den kantonalen Gutschrif-
ten. Die Gutschriften im Alter 55 - 65 sind mit einem Prozentpunkt leicht höher als beim Kanton. 
Dies lässt sich rechtfertigen, weil die Umwandlungssätze gleichbleiben und diese bei der Kanto-
nalen Pensionskasse im überobligatorischen Teil deutlich höher sind als bei der Swiss Life (6,55 
% bei der Kantonalen Pensionskasse im Vergleich zu 5,835 % bei der Swiss Life für Männer und 
5,719 % für Frauen, jeweils bei ordentlichem Pensionsalter). Zudem ist auch die Verzinsung des 
überobligatorischen Altersguthaben bei der Swiss Life tiefer als bei der Kantonalen Pensionskas-
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se (2009: 1,05 % bei der Swiss Life vs. 2 % bei der Kantonalen Pensionskasse). Diese Differen-
zen ergeben sich aus dem Unterschied, dass es sich bei der Swiss Life um eine Vollversicherung 
handelt und die Renten vollumfänglich gesichert sind, was zu höheren Kosten bzw. tiefere 
Leistungen führt. 
 
Der Artikel 12 des bestehenden Reglements für das Vorsorgewerk bei der Swiss Life ist entspre-
chend abzuändern, mit Wirkung ab 1. Januar 2011. 
 
 
5. Folgen der Leistungsanpassung  
 
Der sich aus der Erhöhung der Altersgutschriften ergebende höhere Beitrag wird altersabhängig 
gemäss Punkt 2 aufgeteilt auf Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Diese Erhöhung führt also zu einer 
Erhöhung des Arbeitgeberbeitrages und somit zu Mehraufwand für die Gemeinde. Dennoch kann 
die im Verzichtsprogramm beschlossene Einsparung eingehalten werden, vgl. Punkt 6. 
 
Alle im Vorsorgeplan versicherten Arbeitnehmer müssen aufgrund des im BVG stipulierten 
Prinzips der Kollektivität gleich behandelt werden. Dass heisst, wird die Erhöhung der Altersgut-
schriften beschlossen, so gilt dies für alle Verwaltungsangestellten. Nebst den höheren BVG-
Abzügen aus der Reduktion der Arbeitgeberbeiträge von 67 % auf das kantonale Niveau (siehe 
Punkt 2 und 3) erhöhen sich die Arbeitnehmerbeiträge zusätzlich.  
 
Um die Auswirkungen für die Mitarbeitenden aufzuzeigen, hat der Versicherungsbroker im Sinne 
einer Stichprobe die konkreten Folgen für 30 Mitarbeitende berechnet. Um ein ausgewogenes 
Bild zu zeichnen, wurden Mitarbeitende mit ganz unterschiedlichem Einkommen und Alter in 
diesen Vergleich miteinbezogen. 
 
Nur aufgrund der Erhöhung der Altersgutschriften (d.h. ohne Berücksichtigung der kantonalen 
Beitragsaufteilung gemäss Punkt 2 und 3) beläuft sich der durchschnittliche Anstieg des Pensi-
onskassen-Abzuges zu Lasten der Verwaltungsmitarbeitenden pro Person auf 89.10 Franken 
monatlich (maximal 338.98 Franken). Dies entspricht im Durchschnitt 1,2 % des Bruttolohnes. 
 
Im Hinblick auf das höhere Altersguthaben, welche sich für die Mitarbeiter ergibt, ist diese Erhö-
hung der Altersgutschriften für die Mitarbeiter vorteilhaft, auch weil sich der Arbeitgeber mit 
höheren Sparbeiträgen beteiligt. Allerdings wirkt sich dies nicht auf alle Arbeitnehmer gleicher-
massen aus. Mitarbeitende kurz vor dem Pensionsalter profitieren weniger als jüngere Mitarbei-
ter, weil bei ihnen der Zinseszinseffekt auf den höheren Altersguthaben nur für kurze Zeit gilt. 
Aber auch für ältere Arbeitnehmer ist dieser Anstieg vorteilhaft, weil nebst ihrem Beitrag auch der 
Arbeitgeber einen Beitrag leistet und sich so das Alterskapital erhöht. Zudem lässt sich dieser 
Unterschied auch rechtfertigen, weil die älteren Mitarbeitenden länger und wegen den steigenden 
Altersgutschriften mehr vom Arbeitgeberbeitrag von 75 % profitiert haben als jüngere Personen. 
 
Für jüngere Mitarbeitende ist das höhere Altersguthaben ebenfalls interessant, da durch höhere 
Altersgutschriften zusammen mit dem länger währenden Zinseszinseffekt auch höhere Vorbezü-
ge für die Wohneigentumsförderung (WEF) möglich sind. Bei einem Stellenwechsel werden die 
höheren Altersguthaben inklusive den höheren Beiträgen des Arbeitgebers und den höheren 
Zinsgutschriften vollumfänglich auf die Pensionskasse des neuen Arbeitgebers übertragen. 
Zudem erhöhen sich die Risikoleistungen im Invaliditäts- und Todesfall, weil diese gemäss BVG 
vom Altersguthaben ausgehend berechnet werden. 
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6. Gesamte Auswirkungen und Beurteilung 
 
Aufgrund der von der Swiss Life am 8. Dezember 2010 zur Verfügung gestellten Zahlen kann die 
Gemeinde mit jährlichen Einsparungen von rund 185'000 bis 195'000 Franken netto rechnen (d.h. 
nach Verrechnung der Einsparungen gemäss kantonaler Beitragsaufteilung mit den Mehrauf-
wendungen des Arbeitgebers für die Erhöhung der Altersgutschriften). Das im Verzichtspro-
gramm vorgegebene Sparziel von 182'000 Franken wird somit trotz der Erhöhung der Altersgut-
schriften eingehalten. Basierend auf den Berechnungen per 9. Dezember 2010 beträgt die 
genaue Einsparung der Gemeinde 188'538.74 Franken. Dieser Betrag wird sich aber bei jedem 
Ein- und Austritt ändern. Zudem basieren die Berechnungen der Swiss Life auf den Lohndaten 
2010, und nicht auf den Daten für 2011, da die neuen Lohndaten erst im Januar des Folgejahres 
an die Pensionskasse gemeldet werden. Deshalb ist es auch gemäss unserem Versicherungs-
broker angezeigt, die Einsparung mit einer Bandbreite anzugeben. 
 
Total erhöht sich der Arbeitnehmerbeitrag, einerseits aufgrund der kantonalen Beitragsaufteilung 
(gemäss Punkt 2 und 3), andererseits aufgrund der höheren Altersgutschriften (gemäss Punkt 4 
und 5), pro Verwaltungsmitarbeitenden im Durchschnitt um 206.74 Franken monatlich (maximal 
661.80 Franken, auf Basis des Vergleichs der 30 Mitarbeiter). Dies entspricht im Mittel insgesamt 
2,7 % vom Bruttolohn 2010. Von diesem Anstieg sind durchschnittlich 1,6 %, also mehr als die 
Hälfte, auf die kantonale Beitragsaufteilung und somit auf das beschlossene Verzichtsprogramm 
zurückzuführen. 
 
Die Vorsorgekommission der Gemeinde Davos, die sich aus Arbeitgebervertreter (Markus Wey 
und Martin Raich) sowie aus Arbeitnehmervertreter (Martin Toggweiler und Bruno Lang) zusam-
mensetzt, hatte diese Vorlage aufgrund der Vorschriften des BVG vorgängig zu beraten. Sie ist 
sich bewusst, dass die höheren Arbeitnehmerbeiträge durch die Erhöhung der Sparbeiträge vor 
allem für Personen mit tieferen Einkommen einen einschneidenden Effekt haben kann, dies 
insbesondere im Zusammenspiel mit der gleichzeitigen Herabsetzung des Arbeitgeberbeitrages 
von 67 % auf 50-60 % und der Erhöhung der Arbeitnehmerbeiträge für AHV/IV/EO und für die 
ALV. Mehr als die Hälfte der höheren Arbeitnehmerbeiträge sind aber zurückzuführen auf die 
Umstellung auf die kantonale Aufteilung. Die Kommission ist in ihrer Sitzung vom 14. Dezember 
2010 nach ausgiebiger Diskussion zum Schluss gekommen, dass die Vorteile insgesamt die 
Nachteile der höheren Beiträge überwiegen, auch im Hinblick auf die Lohngerechtigkeit bzw. 
einer vergleichbaren Vorsorge aller Mitarbeitenden der Gemeinde Davos. Ohne Erhöhung der 
Altersgutschriften sind die Verwaltungsmitarbeitenden mit kantonalem Beitragsverhältnis deutlich 
schlechter gestellt im Vergleich zu den Versicherten bei der Kantonalen Pensionskasse. Die 
Kommission hat der Erhöhung der Altersgutschriften um 2 % einstimmig zugestimmt. Der Kleine 
Landrat unterstützt diese Erhöhung ebenfalls. 
 
Da aber auch der Grosse Landrat das Pensionskassenreglement zu genehmigen hat (DRB 10.5 
Art. 13), tritt die Erhöhung erst nach Zustimmung des Grossen Landrates in Kraft. 
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Antrag an den Grossen Landrat: 
 
1. Von der Umsetzung der departementsübergreifenden Verzichtsmassnahme 3 wird Kenntnis 


genommen. Der Arbeitgeberanteil wird von generell 67 % auf das kantonale Niveau herab-
gesetzt. 


 
2. Die Erhöhung der Altersgutschriften um 2 % wird genehmigt. 
 
 
Gemeinde Davos 
Namens des Kleinen Landrates 
 
 
  
Hans Peter Michel 
Landammann 


Michael Straub 
Landschreiber 


 
 
 
Aktenauflage 
– aktuelles Reglement für das Vorsorgewerk der Gemeinde Davos (gültig ab 1.1.2010) 
– Auszug aus der Offerte der Swiss Life vom 9.12.2010 (Berechnung der Einsparung für den 


Arbeitgeber, inkl. Bestätigung des Versicherungsbrokers) 
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Sitzung vom 14.12.2010 
Mitgeteilt am 17.12.2010 
Protokoll-Nr. 10-2149 
Reg.-Nr. T1.A 
 
 
 
 


An den Grossen Landrat 
 
 
Erneuerung der Tennishallenböden in der Färbi-Sporthalle, 
Gewährung eines Beitrages aus dem Anlagefonds 
 
 
Ausgangslage 
 
Die Tennishalle in der Färbi wechselte vor rund zwei Jahren die Eigentümerschaft. Die neuen 
Besitzer wollen die Halle als wertvolle Alternative für Betätigungen im Sport- und Freizeitbereich 
erhalten. Neben der Finanzierung der Firmenübernahme wurden auch bereits über 150'000 
Franken in Instandhaltungs- und Sanierungsmassnahmen (Garderobenböden, Malerarbeiten, 
Grossflächenbeleuchtung, etc.) sowie in Ausstattungsgegenstände (Mobiliar, Küchengeräte) in-
vestiert. 
 
 
Projekt Erneuerung Tennishallenböden 
 
Infolge starker Abnutzung und vorhandener Schäden ist der Ersatz von vier, über 20-jährigen 
Tennishallenböden unumgänglich geworden (Verletzungsgefahr). Die Gesamtsanierungskosten 
betragen gemäss Offerte rund 130'000 Franken. Der vorgesehene Bodenbelag „Rebound ace“ ist 
ein von Hobby- wie Spitzenspielern gleichermassen geschätzter Tennisbodenbelag. 
 
 
Finanzierung 
 
Die neue Eigentümerschaft der Färbi-Sporthalle investierte bereits grosse Beträge in die Zukunft 
der Sporthalle. Das Sportangebot soll an Attraktivität gewinnen, es sollen internationale Wett-
kämpfe ausgetragen werden und es sollen Einheimische wie Gäste profitieren können. Davoser 
Gäste mit Gästekarte erhalten Vergünstigungen. 
 
Die gesamte Färbi-Sportanlage steht im Interesse des Gastes, zumal sie – neben dem Hallenbad 
„eau-là-là“ – eine der wenigen überzeugenden Schlechtwetter-Alternativen im Landwassertal ist. 
Die Färbi Sporthalle AG stellte mit Schreiben vom 18. Juni 2010 für die Belagserneuerungen ein 
Gesuch an die Gemeinde für einen Beitrag von 50'000 Franken aus den Mitteln des Anlagefonds. 
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Beurteilung und Antrag der Sportkommission 
 
Die Sportkommission behandelte das Gesuch anlässlich der Sitzung vom 29. Oktober 2010. Die 
rechtlichen Voraussetzungen für die Ausrichtung eines Beitrages nach den Bestimmungen des 
Anlagefonds sind gemäss Sportkommission erfüllt. Der Anlagefonds wird für die Erstellung oder 
Instandhaltung von Sportanlagen verwendet, die im Interesse des Gastes liegen (Art. 13 des 
Landschaftsgesetzes über die Förderung touristischer und sportlicher Veranstaltungen und 
Anlagen, DRB 24). Die Sportkommission attestiert dem Projekt der Färbi Sporthalle AG, dass 
dafür ein hohes touristisches Interesse bestehe. 
 
Die Sportkommission stellt gemäss Art. 13b DRB 24 den Antrag an den Grossen Landrat, an die 
Färbi Sporthalle AG einen Beitrag von 50'000 Franken zulasten des Anlagefonds auszurichten. 
Die finanzielle Situation des Anlagefonds lässt die Auszahlung eines Beitrages in dieser Höhe zu. 
 
Die Sportkommission misst der Erneuerung des Spielbelages eine hohe Bedeutung bei. Die 
Notwendigkeit zur Erneuerung des Spielbelages der vier Tennishallenböden ist ausgewiesen. Die 
neuen Bödenbeläge zeichnen sich durch eine sehr lange Lebensdauer aus. Sie wurden im 
August 2010 eingebaut. Betreffend Angebot der Sportanlagen in der Färbi – ausgelöst durch den 
Wechsel in der Eigentümerschaft – entwickelt sich eine neue Dynamik. 
 
 
Antrag an den Grossen Landrat: 
 
Für den Einbau von vier neuen Tennishallenböden in der Sporthalle Färbi wird der Färbi Sport-
halle AG zulasten des Anlagefonds ein Beitrag von Fr. 50'000.– gewährt. 
 
 
Gemeinde Davos 
Namens des Kleinen Landrates 
 
 
  
Hans Peter Michel 
Landammann 


Michael Straub 
Landschreiber 


 
 
 
Aktenauflage 
– Färbi Sporthalle AG, Beitragsgesuch vom 18. Juni 2010 (inkl. Offerte einer Spezialfirma für 


den Einbau des Hallenbodens) 
– Sportkommission, Antragstellung an den Grossen Landrat vom 24. November 2010 
 
 
Mitteilung an 
– Sportkommission 
– Finanzverwaltung 
– Färbi Sporthalle AG, Clavadelerstrasse 5, 7270 Davos Platz 
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Sitzung vom 21.12.2010 
Mitgeteilt am 23.12.2010 
Protokoll-Nr. 10-2179 
Reg.-Nr. T1.9.2 
 
 
 
 


An den Grossen Landrat 
 
 
Totalsanierung Green 18, Gewährung eines Beitrages aus dem Anlagefonds 
 
 
Ausgangslage 
 
Der Golfplatz Davos ist vor allem für den Sommertourismus von grosser Bedeutung. In den 
Jahren 2001 bis 2009 investierte der Golf Club Davos aus eigenen Mitteln über 4,7 Mio. Franken 
in den Unterhalt und den Ausbau der Golfinfrastruktur sowie in Optimierungen des traditionsrei-
chen Davoser Golfplatzes. Dazu gehört auch der Maschinenpark für die aufwändige Platzpflege 
in alpiner Höhenlage. 
 
Trotz den zahlreichen Massnahmen in die Modernisierung und Attraktivitätssteigerung des 
Golfplatzes sind weiterhin Teile der Anlage veraltet (Löcher 1 bis 9 und 18). Die Anstrengungen 
für eine den heutigen Ansprüchen genügenden Golfanlage können deshalb mit dem erfolgreich 
umgesetzten Projekt der Golfplatzerweiterung nicht stillstehen. 
 
Der Golf Club Davos hat sich als nächste Aufgabe die Totalsanierung des Green 18 zum Ziel 
gesetzt. Der schwammige und sehr feuchte Untergrund (Torfschicht) verursacht einen spärlichen 
Grasbewuchs. Starke Regenfälle machen das Green zeitweise unbespielbar. Mit herkömmlichen 
Unterhaltsmassnahmen wie Erdlockerung, Sandauffüllungen und Düngerzugaben ist keine 
nachhaltige Besserung zu erzielen. Deshalb soll der Untergrund durch wasserdurchlässigen Kies 
erneuert und das Green neu aufgebaut und entwässert werden, sodass Ende Juni 2011 das 
Green 18 wieder dem Spielbetrieb übergeben werden kann. 
 
 
Beitragsgesuch des Golf Club Davos und Beurteilung bzw. Antrag der Sportkommission 
 
Der Golf Club Davos stellte mit Schreiben vom 9. Dezember 2010 zur Totalsanierung des Green 
18 ein Gesuch für einen A-fonds-perdu-Beitrag von 100'000 Franken aus Mitteln des Anlage-
fonds. Gemäss Unterlagen des Golf Club Davos werden sich die Kosten für die Totalsanierung 
zwischen rund 130'000 und 160'000 Franken belaufen. 
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Die Sportkommission befasste sich anlässlich ihrer Sitzung vom 29. Oktober 2010 mit dem 
Gesuch des Golf Clubs. Die rechtlichen Voraussetzungen für die Ausrichtung eines Beitrages 
nach den Bestimmungen des Anlagefonds sind erfüllt. Der Anlagefonds wird für die Erstellung 
oder Instandhaltung von Sportanlagen verwendet, die im Interesse des Gastes liegen (Art. 13 des 
Landschaftsgesetzes über die Förderung touristischer und sportlicher Veranstaltungen und 
Anlagen, DRB 24). Die vorgeschlagene Investition bzw. ein attraktives Golfangebot liegt im 
Interesse des Sommerferienortes Davos, zumal sich der Golfsport schweizweit einem breiteren 
Publikum öffnet und gemäss Sportkommission als wichtige Sportart der Davoser Sommersaison 
anerkannt ist. 
 
Der Golf Club Davos wurde bereits für den Bau des Golf-Werkhofes mit einem 20-jährigen 
zinslosen Darlehen von 100'000 Franken aus dem Anlagefonds unterstützt (Beschluss des 
Grossen Landrates vom 21. Februar 2008). Zudem profitiert der Golf Club von einem sehr 
günstigen Pachtzins der Gemeinde. Der Grosse Landrat trat an seiner Sitzung vom 18. Februar 
2010 auf ein Beitragsgesuch des Golf Club Davos für die Erweiterung des Golfplatzes nicht ein. 
 
Die Sportkommission stellt gemäss Art. 13b DRB 24 unter Würdigung der Fakten den Antrag an 
den Grossen Landrat, dem Golf Club Davos für die Totalsanierung des Green 18 einen Beitrag 
von 30'000 Franken in Form einer Defizitgarantie auszurichten. An die Führung des Golf Club 
Davos sei zudem die Erwartung zu richten, dass sich die Zusammenarbeit mit dem Langlauf Club 
Davos verbessere. 
 
Antrag an den Grossen Landrat: 
 
1. Für die Totalsanierung des Green 18 wird dem Golf Club Davos zulasten des Anlagefonds 


eine Defizitgarantie bis zu einem Betrag von Fr. 30'000.– gewährt. 
 
2. Es wird erwartet, dass von der Führung des Golf Club Davos eine bessere Zusammenarbeit 


mit dem Langlauf Club angestrebt wird. 
 
Gemeinde Davos 
Namens des Kleinen Landrates 
 
 
  
Hans Peter Michel 
Landammann 


Michael Straub 
Landschreiber 


 
 
 
Aktenauflage 
– Golf Club Davos, Beitragsgesuch vom 23. September 2010, inkl. Übersichtsplan, 


Grundbuchplan, Situationspläne, Profile, Kostenzusammenstellung 
– Sportkommission, Antragstellung an den Grossen Landrat vom 9. Dezember 2010 
 
 
Mitteilung an 
– Sportkommission 
– Finanzverwaltung 
– Golf Club Davos 
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Sitzung vom 30.11.2010 
Mitgeteilt am 03.12.2010 
Protokoll-Nr. 10-2107 
Reg.-Nr. B3.1.3 
 
 
 
 


An den Grossen Landrat 
 
 
Motion Vladimir Pilman betreffend Änderungen der Geschäftsordnung des Grossen 
Landrates der Landschaft Davos, Frage der Erheblicherklärung 
 
 
1. Veranlassung 
 
Landrat Vladimir Pilman und sechs Mitunterzeichnende haben am 23. März 2010 eine Motion 
eingereicht, in der sie den Kleinen Landrat auffordern, verschiedene Änderungen in der Ge-
schäftsordnung des Grossen Landrates vorzunehmen. Nach Meinung der Motionäre bestehen in 
der Geschäftsordnung aus dem Jahre 2003 verschiedene Lücken, oder es bestehen Bestimmun-
gen, welche die Arbeit des Gemeindeparlaments erschweren. Zusätzlich sei im Zuge der Profes-
sionalisierung des Kleinen Landrates eine Stärkung des Grossen Landrates wichtig. Nachfolgend 
werden sechs Artikel aufgeführt, die nach Meinung der Motionäre einer Anpassung bedürfen. 
Nachfolgend wird der Kleine Landrat auf diese Artikel im Einzelnen eingehen. 
 
 
2. Stellungnahme des Kleinen Landrates 
 
2.1 Allgemein 
 
Der Grosse Landrat erliess gestützt auf Art. 19 der Landschaftsverfassung am 1. Juli 2004 die 
heutige gültige Geschäftsordnung des Grossen Landrates der Gemeinde Davos. Die Grundlage 
dazu bildete das Projekt „Zukunftsweisende Strukturen für die Landschaft Davos“, das von einem 
eigens dafür geschaffenen Lenkungsorgan vorbereitet wurde. Diese Geschäftsordnung entspricht 
nicht nur zu grossen Teilen den Rahmenbedingungen anderer vergleichbarer Gemeinden, 
sondern es wurde ihr damals auch durch Parlament und Souverän zugestimmt. 
 
Es ist allenthalben zu beobachten, dass Anpassungen der Geschäftsordnungen nicht regelmäs-
sig aber immer wieder erfolgen. Die Gründe für solche Änderungen und Ergänzungen reichen 
über politisch und gesellschaftlich motivierte Neubeurteilungen bis hin zu Änderungen, aus denen 
keine langfristigen Verbesserungen in der Zusammenarbeit der Betroffenen resultieren. 
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Andererseits ist es legitim und sinnvoll, eine Beurteilung der Zweckmässigkeit der bestehenden 
Regelungen vorzunehmen. Der Kleine Landrat vertritt im Weiteren die Meinung, dass bei der 
Ausgestaltung der Geschäftsordnung des Grossen Landrates das Parlament besonders eng 
eingebunden werden soll, da es unmittelbar von den Auswirkungen der Regelungen betroffen ist. 
Darum wird sich der Kleine Landrat im Wesentlichen darauf beschränken, die Auswirkungen und 
Konsequenzen aufzuzeigen und damit dem Grossen Landrat die Grundlagen für seinen Ent-
scheid zu liefern. 
 
 
2.2 Stellungsnahme zu den einzelnen Anträgen 
 
A. Allgemeine Bestimmungen 
 
Art. 5 
Absatz 1 (geändert): Der Präsident, der Vizepräsident und Vorgänger des Präsidenten (alt 
Landratspräsident) bilden das Ratsbüro. Der Landammann und der Landschreiber nehmen mit 
beratender Stimme Einsitz. 
 
Begründung: Die Gewaltentrennung ist bei der heutigen Regelung durch die Einsitznahme des 
Landammanns nicht konsequent durchgezogen. Die Einsitznahme des Landschreibers ist noch 
problematischer, da er kein Behördenmitglied, sondern Verwaltungsangestellter ist und direkt 
dem Landammann untersteht. Damit kann er bei seinen Entscheiden nicht neutral sein und der 
Landammann verfügt damit indirekt über zwei Stimmen im Ratsbüro. Die Lösung mit dem alt 
Landratspräsidenten ist in der Verfassung der Gemeinde (DRB 10) unter Art. 29 Abs. 2 (Be-
schlussfähigkeit des Kleinen Landrats) vorgesehen und damit bereits gesetzeskonform. 
 
Antwort 
 
Aus Sicht des Kleinen Landrates hat die seit 1989 geltende Regelung noch nie dazu geführt, 
dass der Landratspräsident überstimmt worden wäre. Im Gegenteil, die Verwaltung versteht sich 
als Dienstleistungsbetrieb, macht Vorschläge, informiert in den Ratsbürositzungen, in welcher der 
Landratspräsident entscheidet. 
 
Weil aber von Landammann und Landschreiber das Stimmrecht nicht genutzt wird, spricht auch 
nichts gegen den Entzug des Stimmrechts. Der Kleine Landrat erachtet die Änderung nicht als 
vordringlich. Er sieht die vorgeschlagene Lösung als aufwändiger, da zu jeder Ratsbürositzung 
neben dem Landratspräsident und dem Stv. Landratspräsident noch ein weiteres Mitglied ver-
pflichtet werden muss. Er kann sich jedoch, wenn es einem Bedürfnis des Grossen Landrats 
entspricht, mit der neuen Regelung einverstanden erklären. 
 
 
Art. 7 
Absatz 1 (geändert): Die Einladungen zu den Sitzungen erfolgen schriftlich spätestens drei 
Wochen vorher unter Beilage der Traktandenliste und der Unterlagen. In dringenden Fällen 
können auf Beschluss des Ratsbüros die Unterlagen ausnahmsweise zwei Wochen vor der 
Sitzung versandt werden. 
 
Begründung: Als Milizparlamentarier benötigen die Landräte mehr Zeit für das Aktenstudium und 
die Meinungsbildung. 
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Antwort 
 
Die Verlängerung der Einladung zu den Sitzungen hat ebenfalls zur Folge, dass der administrati-
ve Ablauf schwerfälliger wird. Der oft gehörte Vorwurf, die Mühlen der öffentlichen Verwaltung 
mahlten (zu) langsam, würde damit noch mehr Nahrung gegeben. Dabei geht es nicht nur um 
mögliche Verzögerungen bei der Behandlung im Grossen Landrat; mehr ins Gewicht fällt die 
damit verbundene Gefahr, dass sich mindestens teilweise die Abstimmung durch den Souverän 
um etwa ¼ Jahr nach hinten verschieben kann. Der Kleine Landrat erachtet die Versendung der 
Unterlagen 14 Tage im Voraus als angemessen. Andere vergleichbare Gemeinden kennen eine 
Zustellfrist von zwei wie auch drei Wochen. Falls mit einer um 1 Woche früheren Versendung der 
Unterlagen eine noch gründlichere Vorbereitung erreicht werden kann, ist der Kleine Landrat 
bereit, die aufgeführten Nachteile in Kauf zu nehmen. 
 
 
B. Verhandlungen 
 
Art. 18 
Absatz 2 (neu): Die Geschäftsprüfungskommission, die Raumplanungskommission oder nicht-
ständige parlamentarische Kommissionen im Sinne des Art. 15 können unabhängige Sachver-
ständige zu ihren Beratungen und zur Sitzung des Grossen Landrates einladen. 
 
Absatz 3 (bisher Absatz 2/ergänzt): Die Sachverständigen können nach Absprache mit dem 
Mitglied des Kleinen Landrates bzw. dem Präsidenten der ihn berufenden Kommission im Rat 
ergänzende Ausführungen machen. 
 
Begründung: Bei schwierigen Geschäften sind unabhängige Experten in gewissen Fällen wichtig, 
die vom Kleinen Landrat einberufenen externen Berater sind nicht immer unabhängig (siehe 
Erfahrungen Globalbudget oder Pelletheizung). Die Regelung entspricht (gemäss Rechtskonsu-
lent) der Gesetzgebung des Grossen Rates des Kantons Graubünden (Art. 28 Gesetz Grosser 
Rat), entspricht also bereits dem übergeordneten Recht. 
 
Antwort 
 
Der Kleine Landrat teilt die Meinung der Motionäre, dass externe Berater nicht in jedem Fall 
unabhängig sind, er ist aber im Gegensatz zu den Motionären der dezidierten Meinung, dass 
Experten nicht unabhängiger werden, wenn sie von Kommissionen eingeladen werden. Nach 
dem geltenden Recht können Sachverständige durch den Kleinen Landrat allein oder durch das 
Ratsbüro in Absprache mit dem Kleinen Landrat zu Sitzungen des Grossen Landrates aufgebo-
ten werden. 
 
Bei Vorberatungskommissionssitzungen hat der Kommissionspräsident den Vorsitz. Hier spricht 
nichts dagegen, wenn er nach Absprache mit dem Kleinen Landrat externe Berater beizieht. 
 
 
C. Parlamentarische Vorstösse 
 
Art. 38 
Absatz 1 (geändert): Die Motion und das Postulat sind schriftlich abzufassen und bis zum Beginn 
der Sitzung des Grossen Landrats unterzeichnet beim Landratspräsidenten einzureichen. Der 
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Landratspräsident gibt die Eingänge der persönlichen Vorstösse an der gleichen Sitzung be-
kannt. 
 
Begründung: Dieses Vorgehen war im Grossen Landrat vor der letzten Revision der Geschäfts-
ordnung üblich und wird übrigens auch im Grossen Rat so gehandhabt. 
 
Absatz 3 (geändert): Die Vorstösse sind an einer der nachfolgenden vier Sitzungen zu traktandie-
ren. Die Stellungnahme des Kleinen Landrats zur Erheblicherklärung oder Überweisung erfolgt 
schriftlich. 
 
Absatz 4 (neu): Wird eine Motion bzw. ein Postulat nicht innerhalb von 6 Monaten seit dem 
Einreichen vorgelegt, gilt es oder sie als erheblich erklärt bzw. überwiesen. 
 
Die nachfolgenden Absätze verschieben sich nach hinten. 
 
 
Art. 39 geändert/neu 
Erheblich erklärte Motionen und überwiesene Postulate werden vom Kleinen Landrat zügig 
bearbeitet. Die Vorlagen werden dem Grossen Landrat spätestens nach 6 Monaten seit deren 
Überweisung zur Behandlung unterbreitet. 
 
Gibt es wichtige Gründe für Nicht-Einhaltung der Frist, muss der Kleine Landrat den Grossen 
Landrat über die Gründe und den voraussichtlichen Termin der Behandlung schriftlich informie-
ren. Dauert die Verschiebung länger als drei Monate, muss der Grosse Landrat die Fristerstre-
ckung genehmigen. 
 
Ende Jahr erstellt das Ratssekretariat eine Liste aller pendenten parlamentarischen Vorstösse 
und legt sie dem Grossen Landrat vor. 
 
Begründung: Die Vorstösse des Grossen Landrats wurden immer wieder vom Kleinen Landrat 
teilweise bewusst hinausgezögert, um für ihn missliebige Vorstösse im Sand verlaufen zu lassen. 
Das ist aus demokratischer Sicht inakzeptabel. Der Vorschlag lässt dem Kleinen Landrat durch-
aus einen zeitlichen Spielraum, erzeugt aber auch den nötigen Druck, die Vorstösse im vernünfti-
gen Zeitrahmen zu behandeln. Diese Bestimmungen sind aus meiner Sicht das Kernanliegen 
dieser Motion. 
 
 
Art. 41 (geändert) 
Kleine Anfragen sind zwei Wochen vor der nächsten Sitzung des Grossen Landrats schriftlich 
und unterzeichnet dem Ratssekretariat zu unterbreiten. 
 
Der Kleine Landrat hat die Kleine Anfrage an dem Sitzungstag zu beantworten, vor dem die 
Anfrage gestellt wurde. 
 
Der Kleine Landrat kann in Absprache mit dem Fragesteller die Beantwortung auf die nächste 
Sitzung verschieben, wenn 
- die Dringlichkeit nicht gegeben ist, 
- für die Antwort aufwendige Recherchen betrieben werden müssen. 
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Ist der Fragesteller mit der Verschiebung nicht einverstanden, entscheidet das Ratsbüro. Kleine 
Anfragen werden nicht traktandiert und können vom Kleinen Landrat mündlich beantwortet 
werden. Eine mündliche Begründung und eine Diskussion finden nicht statt. 
 
Begründung: Der Unterschied zwischen der heutigen Regelung der Kleinen Anfrage und der 
Interpellation ist zu klein und wurde dementsprechend kaum benutzt. Die neue Lösung soll den 
Grossen Landräten die Möglichkeit geben, sich zu aktuellen Themen öffentlich zu erkundigen. Als 
Alternative kann der Kleine Landrat die Möglichkeit einer Fragestunde, wie dies in anderen 
Parlamenten gehandhabt wird, prüfen. 
 
Antwort 
 
Die Behandlung von parlamentarischen Vorstössen beinhaltet das Kernstück der Motion. Die 
Behauptung „Die Vorstösse des Grossen Landrats wurden immer wieder vom Kleinen Landrat 
teilweise bewusst hinausgezögert, um für ihn missliebige Vorstösse im Sand verlaufen zu las-
sen…" ist eine Unterstellung, die der Kleine Landrat in aller Form zurückweist. Die Behörde war 
und ist stets darauf bedacht, verantwortungsbewusst im Sinne von ganz Davos zu handeln. Der 
in den letzten Jahren am meisten Zeit in Anspruch genommene Vorstoss betraf die Motion der 
GPK betreffend teilweiser Rückführung der EWD AG in die Gemeindeverwaltung. Dieses Verzö-
gern zeigte, dass es im Sinne der Sache war, das Anliegen durch das neue Parlament behandeln 
zu lassen. Nur so ist es zu erklären, dass das Parlament und sogar die GPK, allerdings unter 
anderer personeller Besetzung, die eigene Motion ablehnte. 
 
Der Kleine Landrat ist auch der Meinung, dass in der letzten Sitzung des Grossen Landrates im 
alten Jahr diesem eine Liste mit allen noch pendenten und behandelten parlamentarischen 
Vorstössen zur Kenntnisnahme unterbreitet wird. 
 
Die Gemeindebehörde hat auch Verständnis dafür, dass die Forderung nach rascher Erledigung 
von Motionen und Postulaten gestellt wird. Allerdings gilt es zu bedenken, dass die Verwaltung 
seit 2005 200 Stellenprozente an Personal abgebaut hat (betriebswirtschaftlicher Mitarbeiter 
100%, Personalchefin mit zusätzlichen Aufgaben zu Gunsten des Landammanns 50%, 
Rechtskonsulent 40%, Departementsassistentin 10%). Die parlamentarischen Vorstösse haben 
aber auf der anderen Seite in der neuen Legislaturperiode markant zugenommen. Damit ist 
offensichtlich, dass es nicht am guten Willen sondern an den personellen Ressourcen mangelt, 
wenn Engpässe in der Behandlung der Vorstösse entstehen. 
 
Der Kleine Landrat ist grundsätzlich nicht dagegen, in der Behandlung von parlamentarischen 
Vorstössen das gleiche System wie im Grossen Rat des Kantons Graubünden anzuwenden. Dort 
unterteilen sich die Vorstösse in Anfrage, Auftrag und Fragestunde. Allerdings kann der Kleine 
Landrat darin keine markanten Verbesserungen zur gegenwärtigen Geschäftsordnung erkennen. 
 
Als problematisch, ja geradezu zweischneidig beurteilt die Exekutive die geforderte Variante, 
wonach gemäss Art. 38 Abs. 4 (neu) eine Motion oder ein Postulat nach 6 Monaten automatisch 
als überwiesen gilt. Dies würde bedeuten, dass von Minderheiten eingereichte Vorstösse, die von 
der Exekutive befürwortet werden, möglicherweise gegen den Mehrheitswillen des Grossen 
Landrates „still“ überwiesen werden. Auch könnte sich der Kleine Landrat ganz allgemein bei 
Zustimmung die Arbeit der Beantwortung ersparen, ohne die Bestimmungen der Geschäftsord-
nung zu missachten. 
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Schliesslich gilt es zu beachten, dass je mehr der Zeitrahmen für die Bearbeitung der verschie-
denen Vorstösse eingeschränkt wird, desto mehr die Qualität der Bearbeitung leidet. 
 
 
3. Zusammenfassung 
 
Der Kleine Landrat hat Verständnis für die Stossrichtung der Motion. Er ist allerdings der Mei-
nung, dass mit den vorgeschlagenen Änderungen insgesamt keine markante Verbesserung des 
Parlamentsbetriebes erreicht wird. Auch Problemkreise, wie Wählbarkeit von Lehrpersonen in 
den Grossen Landrat, genaue Festlegung der Amtsdauer des Landratspräsidenten (Ende Jahr 
oder bis zur konstituierenden Sitzung im Januar) sowie die Limitierung von Vorstössen pro 
Parlamentsmitglied, werden mit der vorliegenden Motion nicht aufgegriffen. Auch erkennt der 
Kleine Landrat ein Ungleichgewicht zwischen zunehmendem administrativem Aufwand und den 
durch das Verzichtsprogramm reduzierten personellen Ressourcen. 
 
 
Antrag an den Grossen Landrat: 
 
Aufgrund der voranstehenden Ausführungen sei die am 23. März 2010 eingereichte Motion von 
Landrat Vladimir Pilman betreffend Änderungen der Geschäftsordnung des Grossen Landrates 
der Landschaft Davos nicht erheblich zu erklären. 
 
 
Gemeinde Davos 
Namens des Kleinen Landrates 
 
 
  
Robert Ambühl 
Statthalter 


Michael Straub 
Landschreiber 


 
 
 
Beilage/n 
– Motion Vladimir Pilman betreffend Änderungen der Geschäftsordnung des Grossen 


Landrates der Landschaft Davos vom 23. März 2010 
– Zusammenstellung politischer Vorstösse 
 








Motion


Betreffend Änderungen der Geschäftsordnung des Grossen Landrates der
Landschaft Davos (CRB 10.3)


Aufgrund früherer Beobachtung und der erfolgten Erfahrung, zeigt sich, dass trotz
der Revision aus dem Jahre 2003 die Geschäftsordnung des Grossen Landrats
verschiedene Ungenauigkeiten, Lücken oder Bestimmungen enthalten, welche die
Arbeit des Gemeindeparlaments erschweren. Auch im Blick auf die Bemühungen der
Professionalisierung des Kleinen Landrats ist eine Stärkung des Gemeinde
Parlaments wichtig.


Bei den nachfolgenden Änderungsvorschlägen geht es in erster Linie ums
Inhaltliche, das Formelle juristisch korrekt festzulegen, liegt beim Kleinen Landrat.
Der Kleine Landrat wird aufgefordert, möglichst rasch eine entsprechende Vorlage zu
präsentieren.


I. Allgemeine Bestimmungen


Art. 5
Absatz 1 (geändert): Der Präsident, der Vizepräsident und Vorgänger des
Präsidenten (alt Landratspräsident) bilden das Ratsbüro. Der Landammann und der
landschreiber nehmen mit beratender Stimme Einsitz.


Begründung: Die Gewaltentrennung ist bei der heutigen Regelung durch die
Einsitznahme des Landammanns nicht konsequent durchgezogen. Die Einsitznahme
des Landschreibers ist noch problematischer, da er kein Behördenmitglied, sondern
Verwaltungsangestellter ist und direkt dem Landammann untersteht. Damit kann er
bei seinen Entscheiden nicht neutral sein und der Landammann verfügt damit
indirekt über zwei Stimmen im Ratsbüro. Die Lösung mit dem alt
Landratspräsidenten ist in der Verfassung der Gemeinde unter 10 D Art. 29 Abs. 2
(Beschlussfähigkeit des Kleinen Landrats) vorgesehen und damit bereits
gesetzeskonform.


Art. 7
Absatz 1 (geändert): Die Einladungen zu den Sitzungen erfolgen schriftlich
spätestens drei Wochen vorher unter Beilage der Traktandenliste und der
Unterlagen. In dringenden Fällen können auf Beschluss des Ratsbüros die
Unterlagen ausnahmsweise zwei Wochen vor der Sitzung versandt werden.


Begründung: Als Milizparlamentarier benötigen die Landräte mehr Zeit für das
Aktenstudium und Meinungsbildung.


111. Verhandlungen


Art. 18
Absatz 2 (neu): Die Geschäftsprüfungskommission, die Raumplanungskommission
oder nicht-ständige parlamentarische Kommissionen im Sinne des Art. 15 können
unabhängige Sachverständige zu ihren Beratungen und zur Sitzung des Grossen
Landrates einladen.







Absatz 3 (bisher Absatz 2/ergänzt): Die Sachverständigen können nach Absprache
mit dem Mitglied des Kleinen Landrates bzw. dem Präsidenten der ihn berufenden
Kommission im Rat ergänzende Ausführungen machen.


Begründung: Bei schwierigen Geschäften sind unabhängige Experten in gewissen
Fällen wichtig, die vom Kleinen Landrat einberufenen externen Berater sind nicht
immer unabhängig (siehe Erfahrungen Globalbudget oder Pelletheizung).
Die Regelung entspricht (gemäss Rechtskonsulent) der Gesetzgebung des Grossen
Rates des Kantons Graubünden (Art. 28 Gesetz Grosser Rat), entspricht also bereits
dem übergeordneten Recht.


VI. Parlamentarische Vorstösse


Art. 38


Absatz 1 (geändert): Die Motion und das Postulat sind schriftlich abzufassen und bis
zum Beginn der Sitzung des Grossen Landrats unterzeichnet beim
Landratspräsidenten einzureichen. Der Landratspräsident gibt die Eingänge der
persönlichen Vorstösse an der gleichen Sitzung bekannt.


Begründung: Dieses Vorgehen war im Grossen Landrat vor der letzten Revision der
Geschäftsordnung üblich und wird übrigens auch im Grossen Rat so gehandhabt.


Absatz 3 (geändert): Die Vorstösse sind an einer der nachfolgenden vier Sitzungen
zu traktandieren. Die Stellungnahme des Kleinen Landrats zur Erheblicherklärung
oder Überweisung erfolgt schriftlich.


Absatz 4 (neu): Wird eine Motion bzw. ein Postulat nicht innerhalb von 6 Monaten
seit dem Einreichen vorgelegt, gilt es oder sie als erheblich erklärt bzw. überwiesen.


Die nachfolgenden Absätze verschieben sich nach hinten.


Art. 39 geändert/neu
Erheblich erklärte Motionen und überwiesene Postulate werden vom Kleinen Landrat


zügig bearbeitet. Die Vorlagen werden dem Grossen Landrat spätestens nach 6
Monaten seit deren Überweisung zur Behandlung unterbreitet.
Gibt es wichtige Gründe für Nicht-Einhaltung der Frist, muss der Kleine Landrat den
Grossen Landrat über die Gründe und den voraussichtlichen Termin der Behandlung
schriftlich informieren. Dauert die Verschiebung länger als drei Monate, muss der
Grosse Landrat die Fristerstreckung genehmigen.
Ende Jahr erstellt das Ratsekretariat eine Liste aller pendenten parlamentarischen
Vorstösse und legt sie dem Grossen Landrat vor.


Begründung: Die Vorstösse des Grossen Landrats wurden immer wieder vom
Kleinen Landrat teilweise bewusst hinausgezögert, um für ihn missliebige Vorstösse
im Sand verlaufen zu lassen. Das ist aus demokratischer Sicht inakzeptabel. Der
Vorschlag lässt dem Kleinen Landrat durchaus einen zeitlichen Spielraum, erzeugt
aber auch den nötigen Druck, die Vorstösse im vernünftigen Zeitrahmen zu
behandeln. Diese Bestimmungen sind aus meiner Sicht das Kernanliegen dieser
Motion.







Art. 41 (geändert)
Kleine Anfragen sind zwei Wochen vor der nächsten Sitzung des GiOssen Landrats
schriftlich und unterzeichnet dem Ratssekretariat zu unterbreiten.


Der Kleine Landrat hat die kleine Anfrage an dem Sitzungstag zu beantworten, vor
dem die Anfrage gestellt wurde.
Der Kleine Landrat kann in Absprache mit dem Fragesteller die Beantwortung auf die
nächste Sitzung verschieben, wenn
- die Dringlichkeit nicht gegeben ist
- für die Antwort aufwendige Recherchen betreiben muss.
Ist der Fragesteller mit der Verschiebung nicht einverstanden, entscheidet das
Ratsbüro.


Kleine Anfragen werden nicht traktandiert und können vom Kleinen Landrat mündlich
beantwortet werden. Eine mündliche Begründung und eine Diskussion finden nicht
statt.


Begründung: Der Unterschied zwischen der heutigen Regelung der Kleinen Anfrage
und der Interpellation ist zu klein und wurde dementsprechend kaum benutzt. Die
neue Lösung soll den Grossen Landräten die Möglichkeit geben, sich zu aktuellen
Themen öffentlich zu erkundigen. Als Alternative kann der Kleine Landrat die
Möglichkeit einer Fragestunde, wie dies in anderen Parlamenten gehandhabt wird,
prüfen.


Schluss und Übergangsbestimmungen


In den Übergangsbestimmungen muss festgehalten sein:
Alle hängigen parlamentarischen Vorstösse müssen sechs Monate nach dem
Inkrafttreten der revidierten Geschäftsordnung dem Rat zur Behandlung
(Überweisung bzw. Erheblichkeitserklärung) vorgelegt werden.


Ich danke dem Kleinen LanejratJOr eine wohlwollende Prüfung und möglichst rasche
Behandlung ..... -


Z
~/1


/~<../ ...../ . - .-r(4/(/-'///
Vladimir PiIman jI


Mitunterzeichner


?f 1LJtU.
._._. ~- _J


•.. /.-.,- ...?
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Gemeinde Davos 
Grosser Landrat 
 
 
Parlamentarische Vorstösse: Pendente Geschäfte 
 
 
Eingegangene Vorstösse (noch vor Erst-Behandlung durch GLR) 
 


Vorstoss eingereicht Dep.


Interpellation Stephan Huber betref-
fend Davoser Gewerbezone 


30.06.2009 I 


Interpellation SVP-Fraktion betref-
fend Kongresszentrumsbewirtschaf-
tung 


19.08.2009 I 


Motion Hans Eidenbenz betreffend 
Abschöpfung von Planungsmehr-
werten bei Ein-, Um- und Aufzo-
nungen 


18.12.2009 I 


Postulat FDP-Fraktion betreffend 
Erarbeitung eines Masterplans Ent-
wicklung Davos 


14.01.2010 I 


Motion Hans Vetsch betreffend Ver-
kauf Kongresshotel 


09.02.2010 V 


Motion Vladimir Pilman betreffend 
Änderungen der Geschäftsordnung 
des Grossen Landrates 


23.03.2010 I 


Interpellation Hans Vetsch betref-
fend Weiterentwicklung der Ver-
kehrsberuhigung auf der Promena-
de 


15.06.2010 I 


Motion Hans Vetsch betreffend Ver-
tretung der Fraktionsgemeinden im 
Grossen Landrat 


20.11.2010 I 
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Überwiesene Postulate 
 


Vorstoss eingereicht Dep. GLR Entscheid 


Postulat GPK betreffend Ge-
schäftsordnung Kleiner Landrat 


25.09.2006 I 21.08.2008 überwiesen 


Postulat Pilman/Stoffel/Valär/Rade-
low-Fopp betreffend Gesamtkon-
zept für den rollenden und ruhen-
den Verkehr im städtischen Davos 


08.01.2009 I 26.03.2009 überwiesen 


Postulat SVP-Fraktion betreffend 
Verkehrskonzept Davos 


06.01.2009 I 26.03.2009 überwiesen 


Postulat Hans Vetsch betreffend 
Verminderung des Individualver-
kehrs und Förderung des öffentli-
chen Verkehrs in Davos 


05.01.2009 I 26.03.2009 überwiesen 


Postulat SVP-Fraktion betreffend 
Landinformationssystem LIS Davos 


14.01.2009 V 20.08.2009 überwiesen 


Motion SVP-Fraktion betreffend 
personeller Verkleinerung des Klei-
nen Landrates ("Drei Kleine Landrä-
te") 


06.01.2009 I 24.09.2009 als Postulat über-
wiesen 


Postulat Hans Eidenbenz betreffend 
Schutz von Davoser Zeugen frühe-
rer Architektur und Lebensart 


18.09.2009 V 22.04.2010 überwiesen 


Motion Dino Brazerol betreffend 
Sicherheiten für die Gemeinde bei 
Vergabe von Anlagefondsgeldern 


27.11.2008 I 19.08.2010 als Postulat über-
wiesen 


Postulat Hanspeter Ambühl betref-
fend Sanierungsplan Gemeindelie-
genschaften 


17.03.2010 V 02.12.2010 überwiesen 


Motion GPK betreffend Ergänzung 
des Baugesetzes 


19.07.2010 I 02.12.2010 als Postulat über-
wiesen 
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Erheblich erklärte Motionen 
 


Vorstoss eingereicht Dep. GLR Entscheid 


Motion Christian Markutt betreffend 
Einstellung im Amt und Amtsenthe-
bung 


20.10.2008 I 03.12.2009 erheblich erklärt 


 








Gemeinde Davos 
Kanzlei 
Berglistutz 1, Postfach 
7270 Davos Platz 1 
 
 


 


 
 


  


 


 
 
 


GROSSER  LANDRAT  DER  GEMEINDE  DAVOS 
 
 


AMTSPERIODE  2009 – 2012 
 
__________________________________________________________ 
 
 


E I N L A D U N G 
 
 


zur 
 
 


18. Sitzung des Grossen Landrates 
(konstituierende Sitzung) 


 
 


auf 
 
 


Donnerstag, 13. Januar 2011, 14.00 Uhr 
 
 
 


im Landratssaal 
 
 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren Landräte 
 
Gestützt auf Art. 16 Abs. 3 der Landschaftsverfassung lade ich Sie zur konstituierenden Sitzung 
ein und unterbreite Ihnen die nachfolgende Traktandenliste: 
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1.  Eröffnung der Sitzung durch den Landammann 
 (Art. 2 Abs. 2 DRB 10.3) 
 
 
2.  Wahl des Präsidenten des Grossen Landrates 
 (Art. 4 Abs. 2 DRB 10.3) 
 
 
3.  Übernahme des Vorsitzes durch den Landratspräsidenten 
 (Art. 4 Abs. 2 DRB 10.3) 
 
 
4.  Wahl des Vizepräsidenten des Grossen Landrates 
 (Art. 4 Abs. 3 DRB 10.3) 
 
 
5. Wahl Präsident/in der Geschäftsprüfungskommission 
 (Art. 44 Abs. 2 DRB 10) 
 
 
6. Protokoll 
 
Das Protokoll der Sitzung vom 2. Dezember 2010 sowie alle übrigen Unterlagen liegen ab sofort 
für die Mitglieder des Grossen Landrates im Büro Nr. 25 zur Einsichtnahme auf. 
 
 
7. Umsetzung departementsübergreifende Verzichtsmassnahme 3: Anpassung der Ar- 
 beitgeber-BVG-Beiträge der Verwaltungsmitarbeitenden an das kantonale Niveau 
 
Beilage Nr. 212: Antrag des Kleinen Landrates vom 21. Dezember 2010 
 
Auflageakten: - aktuelles Reglement für das Vorsorgewerk der Gemeinde Davos (gültig ab  
     1. Januar 2010) 
   - Auszug aus der Offerte der Swiss Life vom 9. Dezember 2010 (Berechnung  
     der Einsparung für den Arbeitgeber, inkl. Bestätigung des Versicherungsbro- 
     kers) 
 
 
8. Erneuerung der Tennishallenböden in der Färbi-Sporthalle, Gewährung eines Beitra- 
 ges aus dem Anlagefonds 
 
Beilage Nr. 213: Antrag des Kleinen Landrates vom 14. Dezember 2010 
 
Auflageakten: - Färbi Sporthalle AG, Beitragsgesuch vom 18. Juni 2010 (inkl. Offerte einer  
    Spezialfirma für den Einbau des Hallenbodens) 
  - Sportkommission, Antragstellung an den Grossen Landrat vom 24. November  
    2010 
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9. Totalsanierung Green 18, Gewährung eines Beitrages aus dem Anlagefonds 
 
Beilage Nr. 214: Antrag des Kleinen Landrates vom 21. Dezember 2010 
 
Auflageakten: - Golf Club Davos, Beitragsgesuch vom 23. September 2010, inkl. Übersichts- 
    plan, Grundbuchplan, Situationspläne, Profile, Kostenzusammenstellung 
  - Sportkommission, Antragstellung an den Grossen Landrat vom 9. Dezember  
    2010 
 
 
10. Motion Vladimir Pilman betreffend Änderungen der Geschäftsordnung des Grossen  
 Landrates der Landschaft Davos, Frage der Erheblicherklärung 
 
Beilage Nr. 215: Antrag des Kleinen Landrates vom 30. November 2010 
 
Beilage Nr. 216: Motion Vladimir Pilman betreffend Änderungen der Geschäftsordnung des  
  Grossen Landrates der Landschaft Davos vom 23. März 2010 
 
Beilage Nr. 217: Zusammenstellung politischer Vorstösse 
 
 
11. Persönliche Vorstösse 
 
 
12. Mitteilungen des Kleinen Landrates 
 
 
 
 
Im Anschluss an die Sitzung findet in der Grossen Stube des Rathauses der traditionelle Umtrunk 
und Zvieri statt. 
 
Die Damen und Herren des Grossen und Kleinen Landrates, die MedienvertreterInnen sowie die 
RessortleiterIn und Stabstellen sind dazu herzlich eingeladen. 
 
 
 
Ich danke Ihnen für Ihre geschätzte Mitarbeit. 
 
 
Freundliche Grüsse 
 
Namens des Grossen Landrates 
Der Landammann 
 
 
 
Hans Peter Michel 
 
 
Davos, 22. Dezember 2010 





